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1. Deutsch-indisches Sozialversicherungsabkommen 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilt hierzu am 12.10.2011 mit: 
 
„Bundessozialministerin Ursula von der Leyen hat heute in Berlin gemeinsam mit dem indi-
schen Minister für die Angelegenheiten der Auslandsinder Vayalar Ravi das deutsch-indische 
Sozialversicherungsabkommen unterzeichnet.  
 
Durch das Abkommen wird der soziale Schutz der Staatsangehörigen beider Länder im 
Bereich der jeweiligen Rentenversicherungssysteme insbesondere für den Fall, dass sie sich 
im jeweils anderen Vertragsstaat aufhalten, sichergestellt und koordiniert.  
 
Es integriert die Bestimmungen des seit 2009 geltenden Entsendeabkommens, das bereits 
für indische und deutsche Unternehmen sowie für ihre Arbeitnehmer, die vorübergehend in 
das jeweilige andere Vertragsland entsandt werden, wichtige Regelungen enthielt. 

Das deutsch-indische Sozialversicherungsabkommen schafft darüber hinaus für alle 
diejenigen Vorteile, für die die Regelungen des Entsendeabkommens nicht greifen und die 
deshalb rentenversicherungspflichtig im jeweils anderen Land beschäftigt sind. 

Durch die Zusammenrechnung der zurückgelegten Versicherungszeiten mit denen ihres 
Heimatlandes können künftig Deutsche aus indischen Versicherungszeiten und indische 
Versicherte aus deutschen Versicherungszeiten Rentenansprüche erwerben.  

Diese Rentenansprüche werden künftig ungekürzt in das jeweils andere Land gezahlt.“ 

 



 
2. Krankengeld und Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
 
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen teilt am  24.10.2011 mit: 
 
„Arbeitnehmer, die am letzten Tag ihres Arbeitsverhältnisses von einem Arzt 
krankgeschrieben werden, erhalten ab dem Folgetag Krankengeld, auch wenn mit dem 
Arbeitsverhältnis die Versicherung mit Anspruch auf Krankengeld endet.  

Das hat das LSG NRW in einem jetzt veröffentlichten Urteil entschieden (Urteil vom 
14.7.2011 – Aktenzeichen L 16 KR 73/10; Vorinstanz Sozialgericht Düsseldorf, Urt v. 
03.12.2009 – Aktenzeichen S 9 KR 184/08) und damit der von den (früheren) 
Spitzenverbänden der Krankenversicherung vertretenen Auffassung widersprochen. Diese 
hatten gemeint, Krankengeld erhalte nur derjenige, der zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Krankengeldanspruchs noch mit Anspruch auf Krankengeld versichert sei. Da nach der 
gesetzlichen Regelung ein Anspruch auf Krankengeld erst nach dem Tag der ärztlichen 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit entstehe und eine Versicherung mit Krankengeldanspruch 
nur während der versicherungspflichtigen Beschäftigung bestehe, könne eine erst am letzten 
Tag der Beschäftigung festgestellte Arbeitsunfähigkeit nicht zu einem Krankengeldanspruch 
führen. Demgegenüber hält es das LSG NRW für ausreichend, wenn die Arbeitsunfähigkeit zu 
einem Zeitpunkt festgestellt worden ist, an dem noch die Versicherung mit 
Krankengeldanspruch bestanden hat und sich dann der Krankengeldanspruch nahtlos an das 
beendete Arbeitsverhältnis anschließt.  

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hat das LSG NRW die Revision zum 
Bundessozialgericht zugelassen. Die Revision ist auch eingelegt worden (Aktenzeichen des 
Bundessozialgerichts B 1 KR 19/11 R), das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.“ 

3. Vortrag mit Rentenberater Martin Scheuer 
 
Vortrag „Aktuelles zur Rente“ 
 
Rentenberater Martin Scheuer aus Villingen-Schwenningen nimmt in seinem Vortrag in der 
Albert-Schweitzer & Baar Klinik Königsfeld verständlich und neutral zur aktuellen Situation 
in der gesetzlichen Rentenversicherung Stellung. Unter anderem werden folgende Fragen 
betrachtet: 
Unter welchen Voraussetzungen steht eine „Rente wegen Erwerbsminderung“ zu? Was nutzt 
ein Schwerbehindertenausweis in Bezug auf die Altersrente? Was erwartet die Bürger bei der 
„Rente mit 67“ hinsichtlich Rentenbeginn und Rentenabschläge? Welche 
Gestaltungsmöglichkeiten und Vertrauensschutzregelungen gibt es? Kann zur Rente 
hinzuverdient werden? Welche Auswirkungen hat der Bezug von Arbeitslosengeld I 
möglicherweise auf Rentenbeginn und Rentenhöhe? 
 
Der Vortrag „Aktuelles zur Rente“ findet am Dienstag, dem 08.11.11 in Königsfeld, 
Albert-Schweitzer & Baar Klinik (Vortragsraum) statt. Beginn ist um 19.00 Uhr, der 
Eintritt ist frei. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Scheuer 
Rentenberater 


